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RESOLUTION 68/137 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/449 und Corr.1, Ziff. 21)44. 

68/137. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau, der Menschenrechtskommission und der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge verabschiedeten früheren Resolutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie auf die Er-
klärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen45, 

 in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betreffenden Bestimmungen in den Ergebnisdoku-
menten der Weltkonferenz über Menschenrechte46, der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung47, der Vierten Weltfrauenkonferenz48 und des Weltgipfels für soziale Entwicklung49 sowie 
ihrer Überprüfungen, 

 sowie in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betreffenden Bestimmungen im Ergebnisdo-
kument der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung50 und mit der Aufforderung an 
die Staaten, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migranten, insbesondere diejenigen der Frauen 
und Kinder, ungeachtet ihres Migrationsstatus wirksam zu fördern und zu schützen und sie gegebenenfalls 
zur aktiven Mitwirkung an Prozessen zu ermutigen, die zur Entscheidungsfindung über Politiken und Pro-
gramme für eine nachhaltige Entwicklung sowie zu ihrer Planung und Durchführung auf allen Ebenen bei-
tragen, 

 in Anerkennung der Rolle der Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung 
der Frauen (UN-Frauen), namentlich bei der Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler Ebene 
unternommen werden, um Frauen, einschließlich Wanderarbeitnehmerinnen, größeren Zugang zu wirt-
schaftlichen Chancen zu eröffnen und der Gewalt gegen sie ein Ende zu setzen, im Lichte des von UN-
Frauen aufgestellten Strategieplans 2014-201751, zu dessen sechs Zielen unter anderem die Ausweitung des 
Zugangs von Frauen zu wirtschaftlichen Chancen, die Verhütung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
und die Ausweitung des Zugangs zu Diensten für Gewaltopfer gehören, sowie in Anerkennung der grund-
satzpolitischen und programmatischen Arbeit von UN-Frauen auf dem Gebiet der Ermächtigung von Wan-
derarbeitnehmerinnen, 

______________ 
44 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Äthiopien, 
Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Japan, 
Kamerun, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mexiko, Namibia, Nicara-
gua, Nigeria, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Sambia, Senegal, Seychellen, Sri Lanka, Swasiland, Timor-
Leste, Uganda, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania und Vereinigte Staaten von Amerika. 
45 Resolution 48/104. 
46 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III. 
47 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations 
publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
48 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, 
Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/ 
german/conf/beijing/beij_bericht.html. 
49 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United Nations publication, 
Sales No. E.96.IV.8), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/ 
wirtsozentw/socsum/socsum1.htm. 
50 Resolution 66/288, Anlage. 
51 UNW/2013/6. 
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 unter Begrüßung der von der Kommission für die Rechtsstellung der Frau während ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung verabschiedeten vereinbarten Schlussfolgerungen52 und insbesondere von der Zusage 
Kenntnis nehmend, gegebenenfalls weiter Maßnahmen zu verabschieden und umzusetzen, um die soziale 
und rechtliche Inklusion und den sozialen und rechtlichen Schutz von Migrantinnen, einschließlich Wan-
derarbeitnehmerinnen, in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern zu gewährleisten, die volle Verwirkli-
chung ihrer Menschenrechte zu fördern und zu schützen, sie vor Gewalt und Ausbeutung zu schützen, ge-
schlechtersensible Politiken und Programme für Wanderarbeitnehmerinnen durchzuführen und sichere und 
legale Migrationskanäle bereitzustellen, in deren Rahmen ihre Qualifikationen und ihre Bildung anerkannt, 
faire Arbeitsbedingungen hergestellt und für sie gegebenenfalls produktive Beschäftigung und menschen-
würdige Arbeit und ihre Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert werden, 

 unter Hinweis auf die Erklärung des am 3. und 4. Oktober 2013 abgehaltenen Dialogs der Vereinten 
Nationen auf hoher Ebene über internationale Migration und Entwicklung53, in der die Notwendigkeit be-
kräftigt wurde, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migranten, insbesondere diejenigen der 
Frauen und Kinder, ungeachtet ihres Migrationsstatus wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage 
der internationalen Migration durch Zusammenarbeit und Dialog auf internationaler, regionaler oder bilate-
raler Ebene und die Verfolgung eines umfassenden und ausgewogenen Ansatzes anzugehen und dabei die 
Rolle und die Verantwortlichkeiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte aller Migranten anzuerkennen und Ansätze zu vermeiden, die Migranten noch 
verwundbarer machen könnten, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass in der Erklärung anerkannt wurde, dass weltweit fast die Hälfte 
aller internationalen Migranten Frauen und Mädchen sind und dass der besonderen Lage und Verwundbar-
keit von Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, Rechnung getragen werden muss, unter anderem durch die 
Einbeziehung einer Geschlechterperspektive in die Politik und durch die Stärkung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, Institutionen und Programme zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ein-
schließlich des Menschenhandels und der Diskriminierung von Frauen und Mädchen und dass darin in die-
ser Hinsicht betont wurde, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz von Wanderarbeitnehmerinnen in allen 
Sektoren, einschließlich der in Haushalten beschäftigten Migrantinnen, getroffen werden müssen, 

 es begrüßend, dass die Internationale Arbeitskonferenz am 16. Juni 2011 auf ihrer 100. Tagung das 
Übereinkommen Nr. 189 und die Empfehlung Nr. 201 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte 
verabschiedete und dass das Übereinkommen am 5. September 2013 in Kraft getreten ist, und die Staaten 
bittend, seine Ratifikation zu erwägen, den Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau54 nahelegend, von der vom Ausschuss für die Beseitigung der Diskri-
minierung der Frau im November 2008 verabschiedeten Allgemeinen Empfehlung Nr. 26 über Wanderar-
beitnehmerinnen55 Kenntnis zu nehmen und sie zu prüfen, und den Vertragsstaaten der Internationalen 
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen56 nahele-
gend, von der vom Ausschuss zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen im Dezember 2010 verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung Nr. 1 über migrantische Hausangestell-
te57 Kenntnis zu nehmen und sie zu prüfen, in dem Bewusstsein, dass diese Dokumente einander ergänzen 
und verstärken, 

______________ 
52 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2013, Supplement No. 7 (E/2013/27), Kap. I, Abschn. A. In 
Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/e2013-27-e-cn6-2013-11.pdf. 
53 Resolution 68/4. 
54 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 I I S. 647; 
LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 
55 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 38 (A/64/38), erster Teil, Anhang I, 
Beschluss 42/I. 
56 United Nations, Treaty Series, Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution 45/158 der Generalversamm-
lung, Anlage. 
57 CMW/C/GC/1. 
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 in Anbetracht dessen, dass der Frauenanteil an der internationalen Migration immer höher wird, was 
zum großen Teil auf sozioökonomische Faktoren zurückzuführen ist, und dass diese Feminisierung der 
Migration eine größere Aufgeschlossenheit für Geschlechterfragen bei allen mit dem Thema der internatio-
nalen Migration zusammenhängenden politischen Maßnahmen und Bemühungen erfordert, 

 betonend, dass alle Beteiligten, insbesondere die Herkunfts-, Transit- und Zielländer, die zuständi-
gen regionalen und internationalen Organisationen, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft, gemeinsam 
die Verantwortung dafür tragen und dabei zusammenarbeiten müssen, ein Umfeld zu fördern, in dem Ge-
walt gegen Wanderarbeitnehmerinnen, unter anderem im Kontext von Diskriminierung, durch gezielte 
Maßnahmen verhütet und bekämpft wird, und in diesem Zusammenhang anerkennend, wie wichtig ge-
meinsame, von Zusammenarbeit geprägte Konzepte und Strategien auf nationaler, bilateraler, regionaler 
und internationaler Ebene sind, 

 in Anbetracht dessen, dass Wanderarbeitnehmerinnen aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen ihrer Arbeit in den Herkunfts- und Zielländern einen wichtigen Beitrag zur sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung leisten, und den Wert und die Würde ihrer Arbeit, einschließlich der Arbeit 
von Hausangestellten, unterstreichend, 

 sowie in der Erkenntnis, dass Frauen und ihre Kinder in allen Phasen des Migrationsprozesses be-
sonderen Risiken ausgesetzt sind und besondere Bedürfnisse haben, angefangen mit ihrer Entscheidung für 
die Migration wie auch während des Transits, der Beschäftigung im informellen und formellen Sektor und 
der Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft sowie bei der Rückkehr und Wiedereingliederung in ihr 
Herkunftsland, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die anhaltenden Berichte über schwere Misshandlun-
gen und Gewalt gegen Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, einschließlich über geschlechtsspezifische Ge-
walt, sexuelle Gewalt, häusliche und familiäre Gewalt, rassistische und fremdenfeindliche Handlungen, 
Diskriminierung, missbräuchliche Praktiken im Arbeitsumfeld, ausbeuterische Arbeitsbedingungen und 
moderne Formen der Sklaverei, unter anderem alle Formen der Zwangsarbeit, sowie Menschenhandel, 

 in der Erkenntnis, dass Wanderarbeitnehmerinnen durch das Zusammentreffen von Diskriminierung 
und Stereotypen, unter anderem aufgrund von Geschlecht, Alter, Klasse, Rasse und ethnischer Herkunft, 
einer verstärkten Diskriminierung ausgesetzt sein können und dass geschlechtsspezifische Gewalt eine 
Form der Diskriminierung ist, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte aller Frauen, 
unter Einschluss und ohne Diskriminierung indigener Arbeitsmigrantinnen, und in dieser Hinsicht feststel-
lend, dass in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker58 der Beseitigung 
aller Formen der Gewalt beziehungsweise der Diskriminierung gegenüber indigenen Frauen Aufmerksam-
keit gilt, 

 davon Kenntnis nehmend, dass die Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer achtund-
fünfzigsten Tagung das Schwerpunktthema „Herausforderungen und Erfolge bei der Umsetzung der 
Millenniums-Entwicklungsziele für Frauen und Mädchen“ behandeln wird und dass Migration in den Her-
kunfts- und Zielländern sowie für die Migranten und ihre Familien ein ausgewogenes, inklusives und nach-
haltiges Wachstum und eine ebensolche menschliche Entwicklung ermöglichen kann, und in dieser Hin-
sicht in Anerkennung der potenziellen Rolle und des potenziellen Beitrags der Wanderarbeitnehmerinnen 
zur Beschleunigung der Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und der Her-
beiführung eines ausgewogenen, inklusiven und nachhaltigen Wachstums und einer ebensolchen menschli-
chen Entwicklung, 

 besorgt darüber, dass viele Migrantinnen, die in der Schattenwirtschaft und in Tätigkeiten, die ge-
ringere Qualifikationen erfordern, beschäftigt sind, besonders durch Missbrauch und Ausbeutung gefährdet 
sind, in diesem Zusammenhang unterstreichend, dass die Staaten verpflichtet sind, die Menschenrechte von 
Migranten zu schützen, um Missbrauch und Ausbeutung zu verhüten und dagegen vorzugehen, und mit 
Besorgnis feststellend, dass viele Wanderarbeitnehmerinnen Tätigkeiten verrichten, für die sie möglicher-

______________ 
58 Resolution 61/295, Anlage. 
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weise überqualifiziert sind und bei denen sie gleichzeitig aufgrund schlechter Bezahlung und unzureichen-
den sozialen Schutzes einer stärkeren Gefährdung ausgesetzt sein können, 

 hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive, umfassende Informationen aus einer Vielzahl 
von Quellen, einschließlich nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselter Daten und Statistiken, sowie über 
geschlechtsspezifische Indikatoren für Forschungs- und Analysezwecke zu verfügen sowie einen breit an-
gelegten Austausch der Erfahrungen und Erkenntnisse der einzelnen Mitgliedstaaten und der Zivilgesell-
schaft vorzunehmen, um gezielte Politiken und konkrete Strategien speziell zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Wanderarbeitnehmerinnen, auch im Kontext von Diskriminierung, zu formulieren, 

 in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erheblichen Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit 
Hilfe gefälschter oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und durch Scheinheiraten zum Zweck der 
Migration erleichtert oder ermöglicht werden kann, dass diese Aktivitäten unter anderem durch das Internet 
erleichtert werden können und dass diese Wanderarbeitnehmerinnen anfälliger für Missbrauch und Ausbeu-
tung sind, 

 in der Erwägung, dass es wichtig ist, den Zusammenhang zwischen Migration und Menschenhandel 
zu untersuchen, um die Anstrengungen zum Schutz von Wanderarbeitnehmerinnen vor Gewalt, Diskrimi-
nierung, Ausbeutung und Missbrauch zu fördern, 

 ermutigt durch bestimmte Maßnahmen, die einige Zielländer ergriffen haben, um die Not von Wan-
derarbeitnehmerinnen, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten aufhalten, zu lindern und 
den Zugang zur Justiz zu fördern, wie etwa die Einrichtung geschlechtersensibler Schutzmechanismen für 
Wanderarbeitnehmer, die ihnen den Zugang zu Beschwerdeverfahren erleichtern oder bei Gerichtsverfahren 
Hilfe gewähren, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zuständigen Vertragsorganen der Vereinten Natio-
nen bei der Überwachung der Umsetzung der Menschenrechtsübereinkünfte und den zuständigen Sonder-
verfahren im Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der Auseinandersetzung mit dem Problem der Gewalt 
gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie beim Schutz und bei der Förderung ihrer Menschenrechte und ihres 
Wohls zukommt, 

 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs59; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, die einschlägigen Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation zu ratifizieren, namentlich das Übereinkommen Nr. 189 über menschenwürdige Arbeit 
für Hausangestellte, und zu erwägen, die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderar-
beitnehmer und ihrer Familienangehörigen56, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität60, das Zusatzprotokoll gegen die 
Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität61, das Übereinkommen von 1954 über die Rechts-
stellung der Staatenlosen62 und das Übereinkommen von 1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit63 
sowie alle anderen Menschenrechtsverträge, die zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen 
beitragen, zu unterzeichnen und zu ratifizieren beziehungsweise ihnen beizutreten, und legt den Mitglied-

______________ 
59 A/68/178. 
60 United Nations, Treaty Series, Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 995; 
LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917. 
61 Ebd., Vol. 2241, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; 
öBGBl. III Nr. 11/2008; AS 2006 5899. 
62 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1976 II S. 473; LGBl. 2009 Nr. 289; öBGBl. III 
Nr. 81/2008; AS 1972 2320. 
63 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1977 II S. 597; LGBl. 2009 Nr. 290; 
öBGBl. Nr. 538/1974. 
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staaten außerdem nahe, den Weltaktionsplan der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels64 umzusetzen; 

 3. nimmt Kenntnis von den Berichten des Sonderberichterstatters des Menschenrechtsrats über 
die Menschenrechte von Migranten, die dem Rat auf seiner siebzehnten und zwanzigsten Tagung vorgelegt 
wurden65, insbesondere von den darin ausgeführten Gefährdungen und Herausforderungen, denen irregulä-
re Migranten ausgesetzt sind, namentlich die negative Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und den be-
grenzten Zugang zu Schutz, Hilfe und Justiz; 
 4. ermutigt alle Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zu Menschenrechtsfragen, deren 
Mandat Fragen der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen berührt, die Erhebung und Analyse von Infor-
mationen zu den Bereichen innerhalb ihres Mandats, die mit den aktuellen Problemen von Wanderarbeit-
nehmerinnen zusammenhängen, zu verbessern, und legt außerdem den Regierungen nahe, dabei mit den 
Sonderberichterstattern zusammenzuarbeiten; 
 5. fordert alle Regierungen auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen und Zusagen nach den 
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte in die Rechtsvorschriften, Politiken und Programme be-
treffend internationale Migration sowie Arbeit und Beschäftigung eine auf die Menschenrechte ausgerichte-
te, geschlechtersensible und den Menschen in den Mittelpunkt stellende Perspektive aufzunehmen, mit dem 
Ziel, Gewalt, Diskriminierung, Ausbeutung und Missbrauch gegenüber Migrantinnen zu verhüten und sie 
davor zu schützen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Migrations- und Ar-
beitspolitiken nicht die Diskriminierung verstärken, und, falls erforderlich, Studien zur Bewertung der 
Auswirkungen dieser Rechtsvorschriften, Politiken und Programme durchzuführen, um die Wirkung der 
ergriffenen Maßnahmen und die in Bezug auf Wanderarbeitnehmerinnen erzielten Ergebnisse zu ermitteln; 
 6. fordert die Regierungen auf, Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte von Wanderarbeit-
nehmerinnen, einschließlich Hausangestellten, ungeachtet ihres Einwanderungsstatus, zu beschließen be-
ziehungsweise bestehende Maßnahmen zu stärken, namentlich im Rahmen von Politiken zur Regelung der 
Rekrutierung und des Einsatzes von Wanderarbeitnehmerinnen, die Ausweitung des zwischenstaatlichen 
Dialogs über die Erarbeitung innovativer Methoden unter anderem zur Förderung legaler Migrationskanäle 
in Erwägung zu ziehen, um von irregulärer Migration abzuschrecken, die Aufnahme einer Geschlechterper-
spektive in d as Einwanderungsrecht zu erwägen, um Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen zu 
verhüten, einschließlich im Rahmen der unabhängigen, zirkulären und temporären Migration, und zu erwä-
gen, es Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfer von Gewalt sind, im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht 
zu gestatten, unabhängig von den Arbeitgebern oder Ehemännern, von denen die Misshandlung ausging, 
eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, und missbräuchliche Bürgschaftssysteme abzuschaffen; 
 7. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die bilaterale, regionale, interregionale und interna-
tionale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu verstärken, 
unter voller Achtung des Völkerrechts, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, sowie die 
Anstrengungen zur Verringerung der Gefährdung von Wanderarbeitnehmerinnen zu verstärken, indem sie 
den wirksamen Zugang zur Justiz und wirksame Maßnahmen auf dem Gebiet der Rechtsdurchsetzung, der 
Strafverfolgung, der Prävention, des Kapazitätsaufbaus, des Opferschutzes und der Opferunterstützung 
erleichtern, indem sie Informationen und bewährte Verfahren zur Bekämpfung der Gewalt und der Diskri-
minierung gegenüber Wanderarbeitnehmerinnen austauschen und indem sie in den Herkunftsländern Alter-
nativen zur Migration fördern, die auf eine nachhaltige Entwicklung gerichtet sind; 
 8. fordert die Regierungen außerdem nachdrücklich auf, dem Wohl der Kinder Rechnung zu tra-
gen, indem sie Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte minderjähriger Migrantin-
nen, einschließlich unbegleiteter Mädchen, ungeachtet ihres Einwanderungsstatus, beschließen bezie-
hungsweise bestehende Maßnahmen stärken, um zu verhindern, dass die Arbeitskraft dieser Mädchen, ein-
schließlich derjenigen, die in Haushalten beschäftigt sind, ausgebeutet wird und dass sie am Arbeitsplatz wirt-
schaftlich ausgebeutet, diskriminiert, sexuell belästigt, Gewalt ausgesetzt und sexuell missbraucht werden; 

______________ 
64 Resolution 64/293. 
65 A/HRC/17/33 und A/HRC/20/24. 
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 9. fordert die Regierungen ferner nachdrücklich auf, allen Beteiligten, insbesondere dem Privat-
sektor, einschließlich der an der Rekrutierung von Wanderarbeitnehmerinnen beteiligten Arbeitsvermitt-
lungsstellen, eindringlich nahezulegen, sich verstärkt auf die Verhütung von Gewalt gegen Wanderarbeit-
nehmerinnen zu konzentrieren und mehr finanzielle Unterstützung dafür bereitzustellen, insbesondere in-
dem sie Frauen den Zugang zu nutzbringender und geschlechtsspezifischer Information und Aufklärung 
erleichtern, unter anderem über die Kosten und den Nutzen der Migration, die Rechte und Leistungen, auf 
die sie in den Herkunftsländern und den Ländern, in denen sie Beschäftigung suchen, Anspruch haben, die 
allgemeine Situation in den Ländern, in denen sie Beschäftigung suchen, und die Verfahren zur legalen 
Migration, sowie dafür zu sorgen, dass die für Anwerber, Arbeitgeber und Vermittler geltenden Rechtsvor-
schriften und Grundsätze die Einhaltung und Achtung der Menschenrechte von Wanderarbeitnehmern, ins-
besondere Frauen, fördern; 
 10. legt allen Staaten nahe, im Einklang mit den geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
etwaige Hindernisse zu beseitigen, die den transparenten, sicheren, uneingeschränkten und zügigen Trans-
fer von Geldüberweisungen von Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes andere Land verhindern, gegebe-
nenfalls durch die Senkung von Transaktionskosten und die Durchführung frauengerechter Überweisungs-, 
Spar- und Anlageprogramme, einschließlich Diaspora-Kapitalanlagen, und gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Lösung der sonstigen Probleme zu erwägen, die den Zugang von Wanderarbeitnehmerinnen zu ihren wirt-
schaftlichen Ressourcen und ihre Verfügungsgewalt darüber einschränken könnten; 
 11. fordert die Staaten auf, die strukturellen und tieferen Ursachen von Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen durch Bildung, Verbreitung von Informationen und Sensibilisierung, Förderung ihrer 
Selbstbestimmung und, soweit angezeigt, ihrer Integration in die reguläre Wirtschaft, insbesondere in wirt-
schaftliche Entscheidungsprozesse, und gegebenenfalls Förderung ihrer Teilhabe am öffentlichen Leben 
anzugehen; 
 12. fordert die Regierungen auf, das Recht von Wanderarbeitnehmerinnen, ungeachtet ihres Ein-
wanderungsstatus, auf Zugang zu gesundheitlicher Notversorgung anzuerkennen und in diesem Zusam-
menhang sicherzustellen, dass Wanderarbeitnehmerinnen nicht aufgrund von Schwangerschaft und der Ge-
burt eines Kindes diskriminiert werden, und im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Gefährdung von Migranten durch HIV zu verringern und ihren Zugang zu HIV-Präven-
tion, -Behandlung, -Betreuung und -Unterstützung zu fördern; 
 13. legt den Staaten eindringlich nahe, sofern sie es nicht bereits getan haben, Rechtsvorschriften 
und Politiken zu erlassen und durchzuführen, die alle Wanderarbeitnehmerinnen, einschließlich derjenigen, 
die als Hausangestellte tätig sind, schützen, darin einschlägige Überwachungs- und Inspektionsmaßnahmen 
entsprechend den anwendbaren Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation und anderen 
Übereinkünften aufzunehmen und, falls notwendig, bestehende zu verbessern, um die Erfüllung der inter-
nationalen Verpflichtungen sicherzustellen, und den als Hausangestellte tätigen Wanderarbeitnehmerinnen 
Zugang zu geschlechtersensiblen, transparenten Mechanismen für die Einreichung von Beschwerden gegen 
Arbeitgeber zu verschaffen, einschließlich zur Auflösung ihrer Verträge im Falle von Ausbeutung ihrer Ar-
beitskraft und wirtschaftlicher Ausbeutung, Diskriminierung, sexueller Belästigung, Gewalt und sexuellem 
Missbrauch am Arbeitsplatz, und betont gleichzeitig, dass solche Instrumente nicht zur Bestrafung von 
Wanderarbeitnehmerinnen dienen dürfen, und fordert die Staaten auf, alle Verletzungen der Rechte dieser 
Frauen umgehend zu untersuchen und zu bestrafen; 
 14. fordert die Regierungen auf, in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, nicht-
staatlichen Organisationen, dem Privatsektor und anderen Beteiligten den Wanderarbeitnehmerinnen, die 
Opfer von Gewalt sind, ungeachtet ihres Einwanderungsstatus und entsprechend den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften das gesamte Spektrum von Nothilfe- und Schutzmaßnahmen und nach Möglichkeit von 
kulturell und sprachlich angemessenen, geschlechtersensiblen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, 
im Einklang mit den einschlägigen internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte und 
den anwendbaren Übereinkommen; 
 15. fordert die Regierungen außerdem auf, sicherzustellen, dass Rechtsvorschriften und gerichtli-
che Verfahren für den Zugang von Frauen zur Justiz bestehen, rechtliche Rahmen und spezifische ge-
schlechtersensible Politiken zu stärken, weiter zu entwickeln oder zu erhalten, damit den Bedürfnissen und 
Rechten von Wanderarbeitnehmerinnen gezielt Rechnung getragen wird, und angemessene Maßnahmen zu 



V.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

618 

ergreifen, um bestehende Rechtsvorschriften und Politiken im Hinblick auf die Einbeziehung ihrer Bedürf-
nisse und den Schutz ihrer Rechte zu reformieren; 
 16. fordert die Regierungen, insbesondere die Regierungen der Herkunfts- und Zielländer, ferner 
auf, strafrechtliche Sanktionen zur Bestrafung derjenigen, die Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 
verüben, und derjenigen, die ihnen als Vermittler dienen, festzulegen und geschlechtersensible Wiedergut-
machungs- und Justizmechanismen einzurichten, zu denen die Opfer wirksamen Zugang haben und die es 
gestatten, dass ihre Auffassungen und Anliegen in geeigneten Verfahrensabschnitten vorgetragen und be-
handelt werden, einschließlich anderer Maßnahmen, die den Opfern nach Möglichkeit die Anwesenheit 
während des Gerichtsverfahrens gestatten, und Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfer von Gewalt sind, vor 
einer erneuten Viktimisierung, auch seitens der Behörden, zu schützen; 
 17. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen zu beschließen, um der willkür-
lichen Festnahme und Inhaftierung von Wanderarbeitnehmerinnen ein Ende zu setzen, und Schritte zu un-
ternehmen, um jede Form der rechtswidrigen Entziehung der Freiheit von Wanderarbeitnehmerinnen durch 
Einzelpersonen oder Gruppen zu verhüten und zu bestrafen; 

 18. ermutigt die Regierungen, Ausbildungsprogramme für Beamte mit Polizeibefugnissen, Ein-
wanderungs- und Grenzbeamte, Diplomaten und Konsularbeamte, die Richterschaft, Staatsanwälte, medi-
zinisches Personal des öffentlichen Sektors und andere Dienstleister zu entwickeln und durchzuführen, mit 
dem Ziel, diese öffentlichen Bediensteten für das Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu 
sensibilisieren und ihnen die notwendigen Qualifikationen und Einstellungen zu vermitteln, die gewährleis-
ten, dass sie sachgerechte, professionelle und geschlechtersensible Maßnahmen ergreifen; 

 19. ermutigt die Regierungen außerdem, die Kohärenz zwischen den die Wanderarbeitnehmerin-
nen betreffenden Politiken und Programmen auf dem Gebiet der Migration, der Arbeit und der Bekämpfung 
des Menschenhandels zu fördern und dabei eine auf die Menschenrechte ausgerichtete, geschlechtersensib-
le und den Menschen in den Mittelpunkt stellende Perspektive zugrundezulegen, sicherzustellen, dass die 
Menschenrechte von Wanderarbeitnehmerinnen während des gesamten Migrationsprozesses geschützt wer-
den, und verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu verhü-
ten, die Täter strafrechtlich zu verfolgen und die Opfer und ihre Familien zu schützen und zu unterstützen; 

 20. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 36 des Wiener Über-
einkommens über konsularische Beziehungen66 sicherzustellen, dass in dem Fall, dass eine Wanderarbeit-
nehmerin festgenommen, in Straf- oder Untersuchungshaft genommen oder ihr anderweitig die Freiheit 
entzogen wird, die zuständigen Behörden ihre Freiheit achten, mit den Konsularbeamten des Staates, des-
sen Staatsangehörige sie ist, zu verkehren und sie aufzusuchen, und in dieser Hinsicht auf Verlangen der 
Wanderarbeitnehmerin die konsularische Vertretung des Staates, dessen Staatsangehörige sie ist, unverzüg-
lich zu unterrichten; 

 21. bittet das System der Vereinten Nationen und die anderen in Betracht kommenden zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, in Zusammenarbeit mit den Regierungen und im Rahmen 
der vorhandenen Mittel auf ein besseres Verständnis der Fragen im Zusammenhang mit Frauen und interna-
tionaler Migration hinzuwirken und die Erhebung, Verbreitung und Analyse von nach Geschlecht und Alter 
aufgeschlüsselten Daten und Informationen zu verbessern, um zur Ausarbeitung von Migrations- und Ar-
beitspolitiken beizutragen, die unter anderem geschlechtersensibel sind und die Menschenrechte schützen, 
sowie bei der Politikbewertung behilflich zu sein und die Anstrengungen der einzelnen Länder zur Be-
kämpfung der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen auf eine koordinierte Weise zu unterstützen, die die 
wirksame Umsetzung der Maßnahmen sicherstellt, ihre Wirkung erhöht und die positiven Ergebnisse für 
die Wanderarbeitnehmerinnen verstärkt; 

 22. legt den Regierungen nahe, auf aktuellen, relevanten und nach Geschlecht aufgeschlüsselten 
Daten und Analysen beruhende innerstaatliche Regelungen zur Frage der Wanderarbeitnehmerinnen zu 
erarbeiten und sich während des gesamten politischen Prozesses eng mit den Wanderarbeitnehmerinnen 

______________ 
66 United Nations, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1585; 
LGBl. 1968 Nr. 19/1; öBGBl. Nr. 318/1969; AS 1968 887. 
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und den maßgeblichen Akteuren abzustimmen, und legt den Regierungen außerdem nahe, dafür zu sorgen, 
dass angemessene Ressourcen für diesen Prozess bereitstehen, dass die daraus resultierenden Regelungen 
mit messbaren Zielvorgaben und Indikatoren, Zeitplänen sowie Überwachungs- und Rechenschaftsvor-
schriften einhergehen, insbesondere für Arbeitsvermittlungsstellen, Arbeitgeber und Amtsträger, dass eine 
Wirkungsbewertung erfolgt und dass durch geeignete Mechanismen die multisektorale Koordinierung in-
nerhalb und zwischen den Herkunfts-, Transit- und Zielländern sichergestellt wird; 

 23. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbesondere die Regierungen der Herkunfts-, Tran-
sit- und Zielländer, das in den Vereinten Nationen vorhandene Fachwissen, insbesondere auch in der Statis-
tikabteilung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten und bei der Ein-
heit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN-Frauen), in Anspruch zu 
nehmen, um geeignete Methoden zur einzelstaatlichen Erhebung, Analyse und Verbreitung von nach Ge-
schlecht aufgeschlüsselten Daten zu entwickeln und zu verbessern, die es gestatten, vergleichbare Daten 
über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und nach Möglichkeit über Verletzungen ihrer Rechte in al-
len Phasen des Migrationsprozesses zu erheben und diesbezügliche Verfolgungs- und Meldesysteme einzu-
richten, und 

 a) weiter zu untersuchen, welche Kosten die Gewalt gegen Frauen, einschließlich gegen Wander-
arbeitnehmerinnen, für die Frauen selbst, ihre Familien und ihre Gemeinschaften verursacht; 

 b) die Chancen für Wanderarbeitnehmerinnen und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung zu 
analysieren; 

 c) die Verbesserung der Makrodaten zu den Heimatüberweisungen zu unterstützen, damit eine 
angemessene Politik ausgearbeitet und umgesetzt werden kann; 

 24. ersucht die Regierungen und die internationalen Organisationen, geeignete Maßnahmen zur 
gebührenden Berücksichtigung der Erklärung des am 3. und 4. Oktober 2013 in New York abgehaltenen 
Dialogs der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über internationale Migration und Entwicklung53 zu er-
greifen, um sicherzustellen, dass die die Menschenrechte und die menschliche Entwicklung betreffenden 
Aspekte der Migration von Frauen angemessen in die nationale, regionale und internationale Entwick-
lungspolitik und -praxis integriert werden, zum Beispiel in die Strategien zur Armutsbekämpfung und zur 
Beschleunigung der Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele; 

 25. legt dem System der Vereinten Nationen und den mit ihm verbundenen Institutionen nahe, ihre 
Anstrengungen fortzusetzen und auszuweiten und Partnerschaften mit allen Interessenträgern, einschließ-
lich Organisationen der Zivilgesellschaft, zu fördern und ihre Arbeit zur Unterstützung der wirksamen 
Durchführung der einschlägigen internationalen und regionalen Übereinkünfte entsprechend zu koordinie-
ren, um ihre Wirkung durch konkrete positive Ergebnisse im Hinblick auf die Förderung der Rechte von 
Wanderarbeitnehmerinnen zu verbessern; 

 26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Tagung einen um-
fassenden analytischen und thematischen Bericht über das Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehme-
rinnen und über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Berücksichtigung aktueller Informa-
tionen seitens der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, von UN-Frauen und des Büros 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, sowie der Berichte der Sonderberichter-
statter, in denen auf die Situation von Wanderarbeitnehmerinnen eingegangen wird, und anderer einschlägi-
ger Quellen wie der Internationalen Organisation für Migration und nichtstaatlicher Organisationen. 
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